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Die Vereine

Verein Spitex Bremgarten 
(Versorgungsgebiet Gemeinden Bremgarten, Eggenwil und Zufikon) ohne 
Eintrag im Handelsregister mit Sitz in 5620 Bremgarten
Handelnd durch den Vorstand, vertreten durch Andreas Bernauer, Präsident, 
und David H. Streiff, Vizepräsident

und

Verein Spitex Kelleramt
(Versorgungsgebiet Gemeinden Arni, Islisberg, Jonen, Oberlunkhofen,
Unterlunkhofen) ohne Eintrag im Handelsregister mit Sitz in 8917 Oberlunkhofen
Handelnd durch den Vorstand, vertreten durch Eduard Schwab, Präsident,  
und Barbara Weber, Aktuarin

und

Verein Spitex Mutschellen 
(Versorgungsgebiet Gemeinden Bergdietikon, Berikon, Oberwil-Lieli, Rudolfstetten- 
Friedlisberg, Widen) ohne Eintrag im Handelsregister mit Sitz in 8965 Berikon  
Handelnd durch den Vorstand, vertreten durch Hanspeter Brun, Präsident,  
und Helga Kaufmann, Vizepräsidentin 

und

Verein Spitex Niederwil / Fischbach-Göslikon 
(Versorgungsgebiet Niederwil und Fischbach-Göslikon) ohne Eintrag  
im Handelsregister mit Sitz in 5524 Niederwil
Handelnd durch den Vorstand, vertreten durch Thomas Rohrer, Präsident,  
und Vreni Hufschmid, Vizepräsidentin

schliessen sich im Rahmen einer Kombinationsfusion zusammen zum neuen 
Verein Spitex Mutschellen-Reusstal.

Verein gemäss Art. 60 ff ZGB, mit Sitz in 5620 Bremgarten.
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1  PRÄAMBEL

Die vier Spitex-Organisationen beabsichtigen, sich per 1.1.2022 zu einer Einheit 
zusammenzuschliessen und mit einer zentralen Steuerung eine dezentrale 
Leistungserbringung zu ermöglichen sowie Synergien zu nutzen und den 
Ausbau von Dienstleistungen für die zukünftigen Bedürfnisse voranzutreiben. 

Die Vorstände der vier Spitex-Organisationen sind überzeugt, den steigenden 
Ansprüchen an Spitex-Leistungen (Angebot, Erreichbarkeit, Flexibilität, Verfüg-
barkeit und Professionalität) mit einer Fusion gerecht zu werden und es ein 
erfolgsversprechender Weg ist, um nachhaltig einen Beitrag zur wichtigen 
Gesundheitsversorgung zu Hause zu erbringen. 

Mit dieser Zusammenführung entsteht eine wettbewerbsfähigere und effiziente 
Spitex mit einem Einzugsgebiet von ca. 46’000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
und ca. 33’000 KLV-Leistungsstunden. Damit kann auch ein qualitativ umfas-
sen deres Leistungsangebot zur Verfügung gestellt werden.

Die vier bisherigen Spitex-Organisationen versorgen 15 Gemeinden. Diese 
haben im Rahmen einer Absichtserklärung dem Vorhaben im Herbst 2020 
zugestimmt und in Aussicht gestellt, mit der neuen Organisation neue 
Leistungs vereinbarungen einzugehen. Ebenso wurde festgehalten, dass die 
bisherigen Stützpunkte für die ersten zwei Jahre nach dem Zusammenschluss 
erhalten bleiben sollen.

2  FUSION

2.1  Die Vereine Spitex Bremgarten, Spitex Kelleramt, Spitex Mutschellen und 
Spitex Niederwil / Fischbach-Göslikon (übertragende Vereine) fusionieren 
gemäss Art. 4 Abs. 4 Fusionsgesetz (FusG) zum neuen Verein Spitex 
Mutschellen-Reusstal (übernehmender Verein).

2.2  Der Fusionsvertrag ist den Mitgliederversammlungen der übertragenden 
Vereine im Monat August 2021 zur Beschlussfassung zu unterbreiten. Den 
Mitgliedern ist ein 30-tägiges Einsichtsrecht vor der Beschlussfassung zu 
gewähren (Art.16 Abs. 1 FusG). 
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2.3  Eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln der an der jeweiligen Versamm-
lung anwesenden Mitglieder ist für eine rechtskräftige Zustimmung 
erforderlich (Art. 18 Abs. 1 lit. e FusG). 

2.4  Die Fusion wird im Anschluss an die Zustimmung durch die Mitglieder-
versammlungen der Fusionspartner auf den 1.1.2022 vollzogen. Der Verein 
Spitex Mutschellen-Reusstal übernimmt nach der Gründungsversammlung 
ab dem 01.01.2022 Rechte und Pflichten der übertragenden Vereine. Die 
übertragenden Vereine werden per 31.12.2021 aufgelöst. 

2.5  Die bestehenden Arbeitsverhältnisse gehen auf die Spitex Mutschellen-
Reusstal über, sofern die Arbeitnehmenden diesen Übergang nicht 
ablehnen (Art. 27 Abs. 1 FusG in Verbindung mit Art. 333 OR). 

2.6  Die Präsidenten der übertragenden Vereine sind zuständig und 
verantwortlich für die Umsetzung der Fusion zum Verein Spitex 
Mutschellen-Reusstal. Sie bereiten alles zur Fusion Notwendige vor,  
leiten die entsprechenden Schritte ein und überwachen diese bis zum 
Abschluss der Fusion.

3  FINANZEN

3.1  Sämtliche Aktiven und Passiven mit Abschluss per 31.12.2021 der 
übertragenden Vereine gehen an den übernehmenden Verein Spitex 
Mutschellen-Reusstal. 
Die Bilanz des Vereins Spitex Bremgarten weist per 31.12.2020 eine 
Bilanzsumme von CHF 550’247.90 auf. 
Die Bilanz des Vereins Spitex Kelleramt weist per 31.12.2020 eine 
Bilanzsumme von CHF 319’616.30 auf. 
Die Bilanz des Vereins Spitex Mutschellen weist per 31.12.2020 eine 
Bilanzsumme von CHF 548’792.86 auf. 
Die Bilanz des Vereins Spitex Niederwil / Fischbach-Göslikon weist  
per 31.12.2020 eine Bilanzsumme von CHF 188’799.29 auf. 
Die Bilanzen der vier Vereine werden per 31.12.2021 zusammengeführt  
und ergeben die Startbilanz des Vereins Spitex Mutschellen-Reusstal. 
Die Bilanzen per 31.12.2020 bilden einen indikativen Bestandteil dieses 
Vertrages (Seite 11). 
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3.2  Wie auf Seite 11 ersichtlich, weisen die einzelnen Vereine auf den Passiv-
seiten ihrer Bilanzen unterschiedliche Strukturen auf. Es gibt Vereine, die 
langfristige Darlehen der Gemeinden aufführen, andere haben nur Vereins-
kapital und nochmals andere haben sowohl Vereins- als auch Fondskapital. 
Es ist ein grosses Anliegen, diese Unterschiede auf den Fusionszeitpunkt 
(01.01.2022) zu vereinheitlichen. Der Lösungsansatz ist, dass alle Gemein-
den der neuen Gesellschaft ein langfristiges, unverzinsliches Darlehen pro 
Einwohner*in (Basis Einwohnerzahlen 31.12.2020) zur Verfügung stellen. 
Dies wird dazu führen, dass die Bilanzen per 31.12.2021 eine andere  
Darstellung aufweisen werden. 

3.3  Die übertragenden Vereine verwalten bis zur Fusion ihre Vermögensbestände 
gleich wirtschaftlich wie vor Beginn der Fusionsgespräche. Investitionen 
oder Veräusserungen sowie Entscheidungen von grosser Bedeutung (z.B. 
Vertragsabschlüsse) werden in Absprache zwischen den Vertragsparteien 
getroffen. Der übernehmende Verein akzeptiert damit alle sich aus der 
Geschäftstätigkeit des Jahres 2021 ergebenden Bilanzveränderungen, 
sofern sich diese im ordentlichen Rahmen bewegen und / oder vorgängig 
abgesprochen wurden. 

3.4  Für die Verbindlichkeiten der übertragenden Vereine haftet grundsätzlich 
das Vermögen des übernehmenden Vereins Spitex Mutschellen-Reusstal. 

3.5  Der Verein Spitex Mutschellen-Reusstal erlässt ein Fondsreglement,  
in dem die Zuwendungen Dritter und deren Verwendungszweck (Gönner, 
Spenden, Legate usw.) umschrieben sind. Die bisherigen Spenden- und 
Mitarbeiterfonds der vier Organisationen werden in einem neuen Fonds  
der Spitex Mutschellen-Reusstal zusammengefasst.

3.6  Die bisherigen Vereine übertragen der Spitex Mutschellen-Reusstal alle 
Inventargegenstände wie Mobilien, Fahrzeuge, Informatik, Medizinal-  
und Materiallager.

3.7  Die bestehenden Mietverträge der übertragenden Vereine werden von der 
Spitex Mutschellen-Reusstal übernommen. 

3.8  Weitere Verträge (z.B. Versicherungen, IT-Supportverträge usw.) werden 
entweder auf die neue Organisation übertragen oder auf den richtigen 
Zeitpunkt gekündigt und für die neue Organisation neu abgeschlossen.
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4  RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

4.1  Die Mitglieder der übertragenden Vereine werden automatisch Mitglied  
des Vereins Spitex Mutschellen-Reusstal. Sie können jedoch innerhalb von 
zwei Monaten nach dem Fusionsbeschluss aus dem Verein austreten.  
Der Austritt gilt rückwirkend auf das Datum des Fusionsbeschlusses  
(Art. 19 FusG).

4.2  Austretende Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen 
ihres bisherigen oder des neuen Vereins (Art. 73 Abs. 1 ZGB).

4.3  Für die Verbindlichkeiten der Spitex Mutschellen-Reusstal haftet aus-
schliesslich das Vereinsvermögen (Art. 75 lit. a ZGB).

4.4  Weder die Mitglieder noch der Vorstand erhalten Sonderrechte (d.h. 
Gleichbehandlung der Beteiligten) im Verein Spitex Mutschellen-Reusstal.

4.5  Es erfolgen keine Abgeltungsbeträge, weder bei Austritt gemäss  
Art. 19 FusG noch beim Übertritt in die Spitex Mutschellen-Reusstal.

4.6  Der Spitex Mutschellen-Reusstal können natürliche Personen, Haushalte 
(Wohnpartnerschaften), juristische Personen und die Gemeinden 
(Auftraggeberinnen gemäss Leistungsvereinbarung) angehören.

5  ORGANISATION 

5.1  Die Organisation der Spitex Mutschellen-Reusstal ergibt sich aus den 
Statuten, die einen integrierenden Bestandteil dieses Fusionsvertrages 
bilden.

5.2  Die Präsidenten der übertragenden Vereine schlagen der Gründungs-
versammlung des neuen Vereins geeignete Vorstandsmitglieder und eine 
Revisionsstelle gemäss Statuten vor.
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5.3  Als Vorstandsmitglieder werden vorgeschlagen: 
Eduard Schwab, Präsident 
Andreas Bernauer, Vorstandsmitglied 
Hanspeter Brun, Vorstandsmitglied  
Thomas Rohrer, Vorstandsmitglied  
Brigitte Weibel, Vorstandsmitglied 
David H. Streiff, Vorstandsmitglied 
Christian Schafroth, Vorstandsmitglied 
Als Übergangsvorstand führen sie die Spitex Mutschellen-Reusstal 
mindestens bis zur Mitgliederversammlung 2023.

5.4  Die Aufgaben der Revisionsstelle werden durch eine externe, fachlich 
anerkannte Revisionsstelle wahrgenommen. Die Wahl der Revisionsstelle 
erfolgt jährlich durch die Mitgliederversammlung. Für das Jahr 2022 wird 
die Firma BDO AG, 5000 Aarau, vorgeschlagen.

6  KOSTEN

6.1  Die externen Kosten dieser Fusion bis zur Betriebsaufnahme des neuen 
Vereins Spitex Mutschellen-Reusstal übernehmen die übertragenden 
Vereine Spitex Bremgarten, Spitex Kelleramt, Spitex Mutschellen und 
Spitex Niederwil / Fischbach-Göslikon anteilmässig entsprechend den 
Einwohnerzahlen per 31.12.2020.

6.2  Kann die Fusion gestützt auf Ziffer 2.2 dieses Vertrages nicht vollzogen 
werden, bleibt der Verteilschlüssel gemäss Ziffer 6.1 für die angefallenen 
Kosten bestehen.

7  MITGLIEDERBEITRÄGE

7.1  Für das Vereinsjahr 2022 ist ein Mitgliederbeitrag von CHF 50 pro Mitglied, 
resp. CHF 100 für juristische Personen vorgesehen. Die Beiträge sind an 
der Mitgliederversammlung 2022 zu bestätigen.
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8  INKRAFTTRETEN 

8.1  Der übernehmende Verein Spitex Mutschellen-Reusstal wird dem 
Handelsregister zur Eintragung gemeldet. Die Fusion wird mit der 
Eintragung im Handelsregister per 01.01.2022 rechtswirksam  
(Art. 22 Abs. 1 FusG).

9  GERICHTSSTAND

9.1  Für die Beurteilung von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag ist das Bezirksgericht Bremgarten zuständig.
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Bremgarten, 25.5.2021

Verein Spitex Bremgarten

Präsident:  Vizepräsident:
Andreas Bernauer David H. Streiff 

 

Oberlunkhofen, 31.5.2021

Verein Spitex Kelleramt

Präsident: Aktuarin: 
Eduard Schwab Barbara Weber 

 

Berikon, 7.6.2021

Verein Spitex Mutschellen 

Präsident:  Vizepräsidentin:
Hanspeter Brun Helga Kaufmann 

 

Niederwil, 5.6.2021

Verein Spitex Niederwil / Fischbach-Göslikon

Präsident: Vizepräsidentin: 
Thomas Rohrer Vreni Hufschmid
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BILANZEN PER 31.12.2020




